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Jugendarbeitslosigkeit – ein Problem 
der Übergangsphasen

Jugendarbeitslosigkeit lässt sich als Pro-
blem der Übergänge erklären: Nach Abschluss 
der obligatorischen Schule findet normaler-
weise der Übergang 1 in die Berufsbildung 
oder eine weiterführende Schule der Se-
kundarstufe 2 statt. Anschliessend an die Be-
rufsbildung gilt es, den Übergang 2 von der 
Berufsbildung in den Arbeitsmarkt zu be-
wältigen.

Zu den Personen im Übergang 1 – das heisst 
in der Phase Schule/Berufsbildung – zählen die 
15- bis 19-Jährigen. Arbeitslose Schulabgän-
ger, welche sich bei den Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) melden, weisen in 

überdurchschnittlichem Masse nur einen 
«mageren» schulischen Rucksack auf. Sie 
stammen häufig aus schwierigen familiären 
Verhältnissen und sind teilweise ausländi-
scher Herkunft. Durch den Strukturwandel 
und den daraus resultierenden Trend zu 
Dienstleistungsberufen stellen immer mehr 
Lehrstellen hohe schulische und sprachliche 
Anforderungen. Jugendliche mit diesbezügli-
chen Defiziten haben es daher besonders 
schwer. Zudem reicht oft bereits der Hinweis 
auf eine ausländische Herkunft, um einen 
Bewerber abzulehnen. In einigen Fällen man-
gelt es auch an Vorbildern, welche motivieren, 
bei der Lehrstellensuche helfen und eventuell 
sogar potenzielle Lehrmeister persönlich ken-
nen. In dieser Phase ihres Lebens ist die Per-
sönlichkeit der Jugendlichen noch labil; das 
Gefühl, unerwünscht und nutzlos zu sein, 
kann schnell zu psychischen und sozialen 
Problemen führen.

Zu den Jugendlichen im Übergang 2 – das 
heisst in der Phase Berufsbildung/Arbeitsmarkt 
– werden die 20- bis 24-jährigen Jugend- 
lichen gezählt. Diesen Lehr- und Hochschul-
abgängern fehlt die Berufserfahrung ausser- 
halb des Lehrbetriebes. Dadurch werden sie 
– trotz ihrer guten Ausbildung – bei Stellen-
besetzungen nicht berücksichtigt. Eine län-
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Im Motivationssemester erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Berufswelt und lernen in praktischen Arbeiten 
verschiedene Branchen kennen. Im Bild: Errichtung eines Aussichtsturmes im Motivationssemester. Bild: seco

1 Lechner, M. (2004): Mikroökonomische Untersuchungen 
zur Struktur und Dynamik der Arbeitslosigkeit in der 
Schweiz. Diese Studie erfolgte im Rahmen des Nationa-
len Forschungsprojekts 45: Sozialstaat.  
Vgl. www.sozialstaat.ch.
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gere Arbeitslosigkeit birgt bei dieser Gruppe 
die Gefahr, dass erworbenes Wissen wieder 
verloren geht und die psychischen Folgen 
einer Langzeitarbeitslosigkeit die Chance auf 
einen Stellenantritt drastisch verschlechtern.

Beide Kategorien Jugendlicher weisen eine 
hohe Saisonalität auf: Im Sommer/Herbst 
nach Ende des Schuljahres beziehungsweise 
der Berufslehre steigt die Jugendarbeitslosig-
keit an. Sie erreicht im Winter ihren Höhe-
punkt und sinkt anschliessend, bevor sie nach 
Ende des nächsten Schuljahres wieder anzu-
steigen beginnt. Grafik 1 verdeutlicht diese 
saisonale Entwicklung.

Arbeitsmarktliche Massnahmen  
der Arbeitslosenversicherung

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) bietet 
verschiedene arbeitsmarktliche Massnahmen 
an, um versicherte Personen rasch und dauer-
haft in den Arbeitsmarkt einzugliedern (vgl. 
Kasten 1). Organisation und Durchführung 
der einzelnen Massnahmen obliegen den ein-
zelnen kantonalen Arbeitsämtern, während 
das seco die Kantone bei dieser Aufgabe unter-
stützt und beaufsichtigt. Für Jugendliche sind 
insbesondere die Motivationssemester, die 
Berufspraktika sowie die Übungsfirmen ge-
eignet.

Übergang 1: Motivationssemester

Motivationssemester (Semo) nehmen eine 
spezielle Stellung innerhalb der arbeitsmarkt-
lichen Massnahmen ein – und dies in zweifa-
cher Hinsicht:

– Erstens ist das Motivationssemester die 
einzige Massnahme, welche von Jugendli-
chen beansprucht werden kann, die sich 
direkt nach Abschluss der obligatorischen 
Schule bei der ALV melden. Für alle ande-
ren AMM sieht das Gesetz eine Wartefrist 
von 120 kontrollierten Tagen vor, bevor 
Schulabgänger Leistungen der ALV bezie-
hen können. Dadurch soll verhindert wer-
den, dass sich Jugendliche nach der Schule 
und ohne erfüllte Beitragszeit direkt bei der 
ALV anmelden.

– Zweitens ist das Ziel der normalerweise 
sechsmonatigen Massnahme, die Jugendli-
chen aufzufangen, punktuelle schulische 
Lücken zu schliessen und sie zu motivieren, 
eine Berufsausbildung, eine weiterführen-
de Schule oder eine gleichwertige Ausbil-
dung aufzunehmen. Damit soll verhindert 
werden, dass Jugendliche eine Arbeit auf-
nehmen, ohne eine entsprechende Ausbil-
dung auf der Sekundarstufe 2 absolviert zu 
haben. Dies geschieht mit einer langfristi-
gen Überlegung: Personen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung sind sowohl 
im  Hinblick auf wiederholte Arbeitslosig-
keit als auch im Hinblick auf die Dauer der 
Arbeitslosigkeit besonders anfällig, wie ei-
ne Nationalfondstudie bestätigt.1

An den Motivationssemestern nehmen re-
lativ viele Jugendliche teil, welche nicht von 
der ALV verfügt werden; es sind so genannte 
«IIZ-Teilnehmer». IIZ heisst interinstitutio-
nelle Zusammenarbeit und bedeutet, dass 
verschiedene Organisationen – wie etwa die 
Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversi-
cherung, das Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie (Berufsbildung), die Jugend-
ämter sowie die Sozialdienste – ihre Teilneh-
menden in die gleiche Massnahme schicken. 
Dadurch werden die Durchführungskosten 
der entsprechenden Massnahme gesenkt. Ge-
rade bei Jugendlichen, welche sich in den 
Übergängen Schule/Berufsbildung/Arbeits-
markt befinden, ist die Zusammenarbeit aller 
betroffenen Stellen äusserst wichtig.

Übergang 2: Berufspraktika

Jugendliche, welche nach erfolgreichem 
Abschluss ihrer Berufsbildung den Einstieg in 
den Arbeitsmarkt suchen, sind gut ausgebildet 
und somit für den Arbeitsmarkt ausreichend 
qualifiziert. Ziel der Arbeitsmarktmassnah-
men muss es folglich sein, diesen Jugendlichen 
die fehlende Berufserfahrung, welche den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt verhindert, zu 
vermitteln. 

Dies geschieht beispielsweise im Rahmen 
von Berufspraktika in privaten Firmen oder 
Verwaltungen auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene. Dabei ist die ALV stark auf die 

Kasten 1

Arbeitsmarktliche Massnahmen 
(AMM)

Ziel der arbeitsmarktlichen Massnahmen 
ist es, die Arbeitsmarktfähigkeit versicherter 
Personen zu erhalten und gezielt zu erwei-
tern. Versicherte sollen auch während ihrer 
Arbeitslosigkeit aktiv bleiben und punktuelle 
Wissenslücken schliessen. Dadurch erhöhen 
sich die Chancen, eine Stelle zu finden und 
rasch und dauerhaft wieder in den Arbeits-
markt eingegliedert zu werden.

Die von der Arbeitslosenversicherung 
(ALV) finanzierten arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen werden von den hiefür zuständigen 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren  
(RAV) – je nach Situation der versicherten 
Person und den Anforderungen des Arbeits-
marktes – verfügt.

Verschiedene Arten von Massnahmen 
stehen zur Auswahl:
– Kurse;
– Ausbildungspraktika;
– Ausbildungszuschüsse;
– Übungsfirmen;
– Einarbeitungszuschüsse;
– Motivationssemester;
– Programme zur vorübergehenden Beschäf-

tigung;
– Berufspraktika;
– Förderung der selbstständigen Erwerbs-

tätigkeit;
– Pendler- und Wochenaufenthalter-

beiträge;
– spezielle Massnahmen bei Massenentlas-

sungen.

Weitere Informationen zu den arbeitsmarkt-
lichen Massnahmen sind zu finden auf der 
Homepage der Arbeitslosenversicherung 
www.treffpunkt-arbeit.ch, Rubrik «Arbeitslos, 
was nun?», «Wiedereingliederung».

Registrierte jugendliche Arbeitslose
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Grafik 1

Schweiz: Jugendarbeitslosigkeit Januar 1990–Oktober 2005
Anzahl registrierte jugendliche Arbeitslose
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Mithilfe von Arbeitgebern – private Firmen 
aller Grössen und Wirtschaftszweige, Verwal-
tungen – angewiesen. Schliesslich sind es diese 
Arbeitgeber, welche sich bereit erklären, Prak-
tikumsplätze anzubieten. Daher hat das seco 
im vergangenen Mai in Zusammenarbeit mit 
dem Verband Schweizerischer Arbeitsämter, 
dem Schweizerischen Gemeindeverband so-
wie dem Schweizerischen Städteverband einen 
Aufruf lanciert, der über den Schweizerischen 
Arbeitgeberverband sowie den Schweizeri-
schen Gewerbeverband auch an die privaten 
Arbeitgeber verschickt wurde. Ziel dieses Auf-
rufes war es, die Anzahl Praktikumsplätze für 
Jugendliche zu verdoppeln (vgl. Kasten 2).

Übergang 2: Übungsfirmen

Im kaufmännischen Sektor bietet ein Netz 
von Übungsfirmen Arbeitsplätze für ausgebil-
dete Arbeitslose an. Dort sammeln die Ju-
gendlichen in praktischen Arbeiten («on the 
job») Erfahrungen in allen internen Abläufen 
und Arbeiten einer Firma – von der Planung 
über den Einkauf, das Marketing sowie den 
Verkauf bis hin zur Buchhaltung. Die «gehan-
delten» Produkte werden jedoch nicht real 
hergestellt. Die rund 45 Übungsfirmen in der 
Schweiz sind mit dem weltweiten Netz solcher 
Unternehmen verbunden, sodass internatio-
nale Geschäftsbeziehungen real geübt werden 
können.

Übergang 1 und 2:  
Kantonale Massnahmen und Projekte

In vielen stark betroffenen Kantonen wer-
den spezielle Massnahmen von der ALV un-
terstützt. Diese betreffen vorwiegend die Be-
reiche Betreuung/Vermittlung – wie etwa 

Coaching/Mentoring-Projekte –,  Projekte zur 
Lehrstellenförderung und spezielle Arten der 
oben beschriebenen Massnahmen, wie zum 
Beispiel zielgruppenspezifische Berufsprakti-
ka. Sie werden dabei häufig im Rahmen der IIZ 
durchgeführt. Kantonale Massnahmen und 
Projekte ergänzen die bestehenden arbeits-
marktlichen Massnahmen sinnvoll und kön-
nen gezielt auf die Anforderungen des regio-
nalen Arbeitsmarktes eingehen. Oft werden 
die einzelnen Massnahmen mit den IIZ-Part-
nern gemeinsam aufgebaut und gefördert, wie 
beispielsweise «Vitamin L – Ausbildungspo-
wer» im Kanton Aargau, «Plan B» im Kanton 
Bern und «Entrée des Jeunes dans la Vie Ac-
tive» im Kanton Waadt belegen.

Positives Fazit des Aufrufes 2005 

Aufgrund der saisonalen Entwicklung der 
Jugendarbeitslosigkeit – und dadurch bedingt 
auch der Saisonalität der Entwicklung der 
Teilnehmerzahlen in den arbeitsmarktlichen 
Massnahmen – erfolgt eine quantitative Ana-
lyse erst Anfang 2006 für das ganze Jahr 2005.

Dennoch lassen sich erste Tendenzen er-
kennen. Diese zeigen, dass die Anzahl Perso-
nen in Motivationssemestern – ohne Einbezug 
der IIZ-Teilnehmenden – bis Ende Jahr die 
Vorjahreswerte deutlich übertreffen und dass 
die budgetierte Anzahl voraussichtlich erreicht 
werden wird. Demgegenüber ist zur Zeit noch 
unklar, ob die Anzahl Personen in Be-
rufspraktika die budgetierte Verdoppelung 
erreichen wird. Die Anzahl der Teilnehmen-
den in den Übungsfirmen hingegen dürfte den 
budgetierten Jahreswert deutlich übertreffen.

Auch ohne detaillierte quantitative Aus-
wertung lässt sich bereits heute ein positives 

Berufspraktika sind in allen Branchen möglich, 
beispielsweise auch in der Filmbranche. Bild: 
Equipe bei den Dreharbeiten zu einer Videopro-
duktion.

 Bild: VBS/ZEM

Kasten 2

Aufruf Praktikumsplätze

Für private Unternehmen, aber auch für 
kommunale, kantonale und Bundesbehörden 
ist das Berufspraktikum sehr attraktiv. Der 
Arbeitgeber erhält bis zu sechs Monaten eine 
motivierte, ausgebildete Arbeitskraft, die er 
im Hinblick auf eine Festanstellung beurtei-
len kann. Er bezahlt jedoch keinen Lohn. Die 
Arbeitslosenversicherung zahlt weiterhin ein 
Taggeld aus und übernimmt davon bis zu 
75%. Die restlichen 25% – mindestens aber 
500 Franken pro Monat – werden dem Prakti-
kumsbetrieb am Ende der Massnahme in 
Rechnung gestellt.

Um Berufspraktika anbieten zu können, ist 
die ALV auf die Mitarbeit der Wirtschaft ange-
wiesen. Die Anmeldung eines freien Prakti-
kumsplatzes erfolgt über das Regionale Ar-
beitsvermittlungszentrum (RAV).

Dazu benötigt der Praktikumsbetrieb ein 
Formular, welches im Internet unter www.
treffpunkt-arbeit.ch, Rubrik «Und für die 
Arbeitgeber…», «Berufspraktikum» bezogen 
werden kann. Dort befinden sich auch weitere 
Informationen zu den Berufspraktika.
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Nationale Tagung für betriebliche Gesundheitsförderung 2006

Leistungsfähigkeit erhalten –
«Burnout» muss nicht sein
Donnerstag, 9. März 2006, Universität Freiburg
Ziele der Tagung: «Burnout» ist ein ernst zu nehmender Risikofaktor für Unternehmen. Leistungsfähigkeit, soziale Kontakte
und Motivation leiden bereits lange bevor die Notlage da ist. Durch gezielte Massnahmen zur Förderung von persönlichen und
arbeitsbezogenen Ressourcen können Leistungsfähigkeit und Engagement erhalten und Betroffene unterstützt werden. Die
Tagung gibt Antworten auf die Fragen: - Was ist und was fördert «Burnout»?

- Was können Betriebe tun, um Leistungsfähigkeit und Motivation zu erhalten?
- Wie können sich von «Burnout» betroffene Mitarbeitende regenerieren?

Zielpublikum: • Führungskräfte, Personalfachleute und Gesundheitsbeauftragte in Unternehmen • Akteure der betriebli-
chen Gesundheitsförderung, der Prävention und der Rehabilitation • Spezialistinnen und Spezialisten der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes am Arbeitsplatz (ASA) •Vertreterinnen und Vertreter von öffentlichen Institutionen • Politikerinnen und Politiker

Tagungsgebühr: CHF 250.– / EUR 170.– inkl. Mittagessen, Pausenverpflegung und Tagungsmappe. Vergünstigung für
Mitglieder des Schweizerischen Verbandes für betriebliche Gesundheitsförderung (SVBGF) www.svbgf.ch

Schirmherrschaft: Universität Freiburg

Trägerschaft: Staatssekretariat fürWirtschaft (seco) • Gesundheitsförderung Schweiz • Schweizerische Gesellschaft fürArbeits-
und Organisationspsychologie (SGAOP) • Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
(suissepro) • Schweizerischer Verband für betriebliche Gesundheitsförderung (SVBGF) • Institut für Familienforschung und -bera-
tung der Universität Freiburg • Professur Personal- und Organisationspsychologie der Universität Freiburg • Bundesamt für
Gesundheit (BAG) • CSS Versicherung • Helsana Versicherungen AG • santésuisse • Suva • Swiss Re

Bezugsquellen für Programm und Anmeldetalon: www.bgf-tagung.ch (online-Anmeldung ist möglich)

Kontakt: Moser Luthiger & Partner Consulting
Tagungs- und Konferenzorganisation
Im Leemann 6, CH-8805 Richterswil ZH

Tel./Fax +41 (0)43 888 07 81/82
Natel +41 (0)79 439 70 58
E-Mail mlcons@bluewin.ch

Fazit des Aufrufes 2005 ziehen. Mit diesem 
Aufruf konnten die kantonalen und kommu-
nalen Behörden sowie die privaten Unterneh-
men für das Problem der Jugendarbeitslosig-
keit sensibilisiert werden. Weiter wurde 
ersichtlich, dass bei vielen Arbeitgebern Mass-
nahmen ergriffen wurden, um die Jugendar-
beitslosigkeit aktiv zu bekämpfen. Dies ge-
schieht beispielsweise durch die Bereitstellung 
zusätzlicher Lehrstellen und Praktikumsplät-
ze sowie durch die Weiterbeschäftigung von 
Lehrabgängern, welche noch keine Arbeits-
stelle gefunden haben. 

Ausblick 2006

Auch für das Jahr 2006 ist mit einer hohen 
Jugendarbeitslosigkeit zu rechnen. Folglich 
werden auch zukünftig viele Jugendliche an 
arbeitsmarktlichen Massnahmen teilnehmen. 
Wir gehen davon aus, dass der im Mai 2005 
lancierte Aufruf auch 2006 noch eine Wirkung 
zeigen wird. Einige Unternehmen waren bis-
her noch nicht in der Lage, Lehrstellen und 
Praktikumsplätze anzubieten; sie planen dies 
jedoch für das nächste Jahr.

Im Verlaufe des nächsten Jahres werden 
erste Erkenntnisse aus den 2005 ergriffenen 
kantonalen Massnahmen verfügbar sein. Die 
Frage, wie die Massnahmen der ALV weiter 
optimiert werden können, wird das seco 2006 
– in Zusammenarbeit mit den kantonalen 
Arbeitsämtern und der Wirtschaft – auf drei 
Ebenen angehen:
– auf inhaltlicher Ebene: z.B. der Einbezug 

von Massnahmen zur Gesundheitspräven-
tion in den Motivationssemestern;

– auf administrativer Ebene: z.B. die Schaf-
fung von Praktikumsvermittlern, wie sie in 
einigen Kantonen bereits vorhanden sind;

– auf finanzieller Ebene: z.B. eine Anpassung 
der Beiträge der Praktikumsfirmen.  

Kasten 3

Links zur Jugendarbeitslosigkeit

– www.treffpunkt-arbeit.ch: Seite der Ar-
beitslosenversicherung.

– www.seco.admin.ch/publikationen/00401/ 
index.html: Bericht des EVD zur Jugend-
arbeitslosigkeit.

– www.bbt.admin.ch: Seite des Bundesamtes 
für Berufsbildung und Technologie.

– www.motivationssemester.ch: Seite der 
Motivationssemester der Schweiz.

– www.practicefirms.ch: Seite der Schwei-
zerischen Übungsfirmenzentrale.

– www.svoam.ch: Seite des Schweizerischen 
Verbandes der Organisatoren von Arbeits-
marktmassnahmen.

– www.amosa.net/Jugend.htm: 
Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, 
Aargau und Zug: Studie über Jugend-
arbeitslosigkeit.

– www.erz.be.ch/site/planb:  
«Plan B», Kanton Bern.

– www.ag.ch/vitaminl/de/pub:  
«Vitamin L – Ausbildungspower», Kanton 
Aargau.

– www.ejva.ch: «Entrée des Jeunes dans  
la Vie Active», Kanton Waadt.


